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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  
Masterstudiengang Economics 

vom 29. Juli 2025 

Der Senat der Universität Konstanz hat aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 19 
Abs. 1 Nr. 9 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 
(GBI. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 
(GBl. 2024 Nr. 11), in seiner Sitzung am 25. Juni 2025 die nachstehende Zweite Sat-
zung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Economics in der Fassung vom 7. Juli 2023 (Amtl. Bekm. 54/2023), geändert am 8. 
August 2024 (Amtl. Bekm. 49/2024), beschlossen.  
Die Rektorin der Universität Konstanz hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am  
29. Juli 2025 ihre Zustimmung zu der Änderung der Prüfungsordnung erteilt.  
 
 

Artikel 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Economics in der Fas-
sung vom 7. Juli 2023 (Amtl. Bekm. 54/2023), geändert am 8. August 2024 (Amtl. 
Bekm. 49/2024), wird wie folgt geändert:  
 
In § 4 Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt:  

„Zudem kann zur Vermeidung einer unbilligen Härte der Prüfungsausschuss der Kan-
didatin bzw. dem Kandidaten eine Fristverlängerung um ein Jahr gewähren. Die Frist-
verlängerung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten, die 
oder der die Gründe für eine unbillige Härte substantiiert darlegen muss. Der Antrag 
auf Fristverlängerung muss spätestens zwei Monate nach Bekanntwerden der Frist-
überschreitung eingereicht werden. Wird die Antragsfrist von zwei Monaten nicht ein-
gehalten ist das Fristversäumnis nur unschädlich, wenn es von der oder dem Studie-
renden nicht zu vertreten ist, andernfalls erlischt der Prüfungsanspruch.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 1. April 2025 in Kraft. 
 

 
 
Konstanz, 29. Juli 2025 
 
 
 
gez. 
 
 
Prof. Dr. Katharina Holzinger 
- Rektorin - 
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